
I. PLAN UN GSRECHTLICHE DARSTELLUN GEN
TEX TLICHE DARSTELLUN G TD 1 – ART DER BAULICHEN  N UTZUN G

(1) Die dargestellten Sonderbauflächen „Konzentrationsfläche W indenergienutzung"
sind für folgende Anlagen und Nutzungen bestimmt: W indenergieanlagen
einschließlich der zugehörigen notwendigen Nebenanlagen wie z.B. T rafostationen,
Übergabestationen und Zuwegungen.
(2) In den dargestellten Sonderbauflächen „Konzentrationsfläche W indenergienutzung"
ist eine landwirtschaftliche oder forstwirtschaftliche Nutzung weiterhin zulässig, soweit
sie der Nutzung nach Absatz 1 nicht entgegensteht. Entsprechendes gilt für
Darstellungen über Maßnahmen zum Schutz, zur P flege und zur Entwick lung von
Boden, Natur und Landschaft.
(3) Außerhalb der dargestellten Sonderbauflächen „Konz entrationsfläche
W indenergienutzung" stehen der Errichtung von W indenergieanlagen im gesamten
Gebiet der Stadt Neustadt am Rübenberge in der Regel öffentliche Belange entgegen
(Ausschlusswirkung).
(§ 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 1 Ziffer 4 BauNVO, § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB)

TEX TLICHE DARSTELLUN G TD 2 – KON ZEN TRATION SFLÄCHEN  MIT
ZEITLICH BEFRISTETER REPOW ERIN GBIN DUN G

Inne rhalb  e ine s Ze itraum s von fünf Jahre n nach Inkrafttreten dieses
Flächennutzungsplans ist die Errichtung einer W indenergieanlage auf den folgenden
im Flächennutzungsplan als Sonderbauflächen „Konz entrationsfläche
W indenergienutzung“ bez eichneten Flächen
S 1 – Laderholz
S 4 – Nöpke
S 5 – Büren, W ulfelade
S 9 – Bevensen, Lutter
S 10 – Dudensen, Nöpke
zulässig, wenn der Antragstellervor Erte ilung d e r Ge ne hm igung für d ie  Erric htung
d e r W ind e ne rgie anlage durch V ertrag zwischen ihm, dem Grundstück seigentümer
des Abbaustandortes und der Stadt Neustadt am Rübenberge oder in sonstiger
geeigneter W eise sichergestellt hat, dass die b e antragte W ind e ne rgie anlage
(Re powe ring-Anlage)als Ersatz für mindestens eine im Geltungsbereich dieses
Flächennutzungsplans abgebaute oder abzubauende W indenergieanlage errichtet
wird.
Eine Anlage wird ersetzt, wenn sie höchstens ein Jahr vor und spätestens ein halbes
Jahr nach der Inbetriebnahme der Repowering-Anlage vollständig abgebaut wird.
(§ 249 Abs. 2 Satz 2 BauGB)

TEX TLICHE DARSTELLUN G TD 3 – AUSN AHME VON  DER
AUSSCHLUSSW IRKUN G GEMÄSS § 35 Ab s. 3 Satz 3 BauGB FÜR
KLEIN W IN DEN ERGIEAN LAGEN

Außerhalb der dargestellten Sonderbauflächen "Konz entrationsfläche
W indenergienutzung" stehen der Errichtung von W indenergieanlagen im gesamten
Gebiet der Stadt Neustadt am Rübenberge in der Regel öffentliche Belange entgegen
(Ausschlusswirkung). Die Ausschlusswirkung erfasst grundsätz lich auch
Kleinwindenergieanlagen. Als Kleinwindenergieanlagen gelten W indenergieanlagen
mit einer Anlagengesamthöhe von bis zu 30 m (Mastfuß bis Rotorblattspitz e bei
senkrecht nach oben stehendem Rotorblatt). Die Ausschlusswirkung nach § 35 Abs. 3
Satz 3 BauGB soll ausnahmsweise nicht für Kleinwindenergieanlagen gelten, wenn sie
auch der Eigenversorgung von rechtmäßig im Außenbereich befindlichen V orhaben
dienen und in einem räumlich-funktionalen Zusammenhang mit dem V orhaben
stehen. Eigenversorgung liegt vor, wenn im Jahresmittel 51% des erz eugten Stroms
für die Eigenversorgung verwendet werden. Dies gilt auch bei Netz einspeisung.
(§ 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB)
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Sachlicher T eil-Flächennutz ungsplan
- W indenergie -

Stadt Neustadt am Rübenberge
Hauptkarte

Zeichnerische und 
textliche Darstellungen

P lanung: P lan und Recht GmbH  – P rof. Dr. G. Schmidt-Eichstaedt, Dr. A. Reiß,
Stadt Neustadt a. Rbge., Sachgebiet Stadtplanung – K. Nülle
Q uelle: GIS-Daten Neustadt a. Rbge.
Computerk artographie: S. Koch
Stand: 28.02.2017
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Te il A: Planze ic hnung – Hauptkarte Te il B: Te xt
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3. Hub schraub e rtie fflugkorrid ore  und  Luftve rte id igungsrad aranlage
Die Konz entrationsflächen S1, S2 und S7 liegen inmitten von
H ubschraubertiefflugkorridoren der Bundeswehr.
Alle Konz entrationsflächen liegen im Interessengebiet der
Luftverteidigungsradaranlage V isselhövede mit einer Entfernung zum Radar zwischen
40 und 50 km. Die Erfassungshöhe des Radars beträgt in diesem Gebiet zwischen
230 m und 260 m über NN.
Die V ereinbark eit von W indenergieanlagenstandorten mit den genannten militärischen
Belangen hängt von verschiedenen P arametern (u.a. Anlagenhöhe und
Anlagendichte) ab, die im Einz elgenehmigungsverfahren zu prüfen sind.  Die P rüfung
dieser Sachverhalte im Genehmigungsverfahren k ann zur Notwendigk eit der
Anordnung von Nebenbestimmungen (z.B. Bauhöhenbeschränkungen) oder zur
U nz ulässigk eit von Standorten führen.

4. Anlage nsc hutzb e re ic he , zivile r Luftve rke hr
Die W indenergieanlagen sind örtlich und baulich so anzulegen, dass von ihnen
Gefährdungen für den Luftverk ehr und den Betrieb des Flughafens H annover-
Langenhagen nicht ausgehen können. Die Bauhöhenbeschränkungen nach den §§
12 ff. LuftV G sind einz uhalten.
Die Sonderbauflächen S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S9 und S10 liegen im
Anlagenschutz bereich der Flugnavigationsanlage Nienburg V O R (Koordinaten
(ET RS89): 52° 37' 33,21" N / 09° 22' 19,17" E).
O b und inwieweit W indenergieanlagen Auswirkungen auf
Flugsicherungseinrichtungen haben, hängt von verschiedenen P arametern ab (u.a.
Anlagenhöhe, Zahl und Dichte der Anlagenstandorte), die im Genehmigungsverfahren
zu prüfen sind. Die P rüfung dieser Sachverhalte im Genehmigungsverfahren kann zur
Notwendigk eit der Anordnung von Nebenbestimmungen (z.B.
Bauhöhenbeschränkungen) oder zur U nzulässigk eit von Standorten führen.

5. Ric htfunktrasse n / Te le kom m unikationslinie n
Die durch das P langebiet verlaufenden T elekommunik ationslinien ink lusive eines im
konkreten Einz elfall zu bestimmenden horizontalen und vertik alen Schutz korridors sind
von Bebauung freiz uhalten, um eine störungsfreie Funkübertragung zu gewährleisten.
Die Lage der T elekommunik ationslinien wird in der Begründung zu diesem P lanwerk
dokumentiert.
Die V ereinbark eit von W indenergieanlagenstandorten mit dem Betrieb der
T elekommunik ationslinien hängt von verschiedenen P arametern ab (u.a.
Anlagenstandorte, Anlagentyp und – höhe), die im Einz elgenehmigungsverfahren zu
prüfen sind. Die P rüfung dieser Sachverhalte im Genehmigungsverfahren k ann zur
Notwendigk eit der Anordnung von Nebenbestimmungen (z.B.
Bauhöhenbeschränkungen) oder zur U nzulässigk eit von Standorten führen.

6. Altab lage runge n
In der Sonderbaufläche S9 befinden sich zwei Altablagerungen mit den
Altablagerungsnummern:
253.011.4.004 Kippe Lutter und
253.011.4.005 Kippe Lutter II
V on Seiten der Fachbehörde wird darauf hingewiesen, dass bei der Errichtung von
W indenergieanlagen in diesen Bereichen die T ragfähigk eits- und
Standsicherheitsproblematik zu beachten ist. Darüber hinaus wird auf die
Notwendigk eit der gutachterlichen Begleitung zur ordnungsgemäßen Entsorgung des
Bodenaushubes hingewiesen. Die U ntere Bodenschutzbehörde ist im Rahmen
nachfolgender Genehmigungsverfahren zu beteiligen.

II. HIN W EISE OHN E N ORMCHARAKTER
1. W asse rsc hutzge b ie te
T eilbereiche der Konz entrationsflächen S3, S6 und S10 liegen in der Schutz zone III
des in der P lanz eichnung nachrichtlich dargestellten W asserschutz gebietes
H agen/Neustadt (festgesetzt durch V erordnung der Bez irk sregierung H annover vom
10.09.1991).
Die Auswirkungen von W indenergieanlagen auf den Gewässerhaushalt hängen von
verschiedenen P arametern ab (u.a. exakter Standort, Anlagentyp, Art und T iefe der
Fundamente), die im Einz elgenehmigungsverfahren zu prüfen sind. Die P rüfung dieser
Sachverhalte im Genehmigungsverfahren k ann zur Notwendigk eit der Anordnung von
Nebenbestimmungen oder zur U nzulässigk eit von Standorten führen. Im
Genehmigungsverfahren ist sicherzustellen, dass W indenergieanlagen so errichtet,
betrieben, unterhalten und stillgelegt werden, dass k eine schädlichen
Gewässerveränderungen zu erwarten sind.

2. Fre ile itunge n
Die erforderlichen Abstände zwischen W indenergieanlagen und Freileitungen sowie
das Erfordernis von Schwingungsschutzmaßnahmen sind den V orschriften der DIN
EN 50423-3-4 (V DE 0210-12) und DIN EN 50341-3-4 (V DE 0210-3) geregelt. Danach
gelten derz eit folgende Anforderungen:
Zwischen W indenergieanlagen und Freileitungen der H och- und
H öchstspannungsebene sind folgende horizontale Mindestabstände zwischen
Rotorblattspitz e in ungünstigster Stellung und äußerstem ruhenden Leiter einz uhalten:
- für Freileitungen ohne Schwingungsschutzmaßnahmen ≥ 3 x Rotordurchmesser;
- für Freileitungen mit Schwingungsschutzmaßnahmen > 1 x Rotordurchmesser.
W enn sichergestellt ist, dass die Freileitung außerhalb der Nachlaufströmung der
W indenergieanlage liegt und der Mindestabstand zwischen der Rotorblattspitz e in
ungünstigster Stellung und dem äußeren ruhenden Leiter > 1 x Rotordurchmesser
beträgt, kann auf die schwingungsdämpfenden Maßnahmen verz ichtet werden.
W eiterhin gilt für Freileitungen aller Spannungsebenen, dass bei ungünstiger Stellung
des Rotors die Blattspitz e nicht in den Schutzstreifen der Freileitung ragen darf.

Zu dieser P lanz eichnung gehören folgende Beik arten: 
Beik arte   1: S1 – Laderholz
Beik arte   2: S2 – Mandelsloh
Beik arte   3: S3 – Eilvese
Beik arte   4: S4 – Nöpk e
Beik arte   5: S5 – Büren/W ulfelade
Beik arte   6: S6 – H agen/Mariensee
Beik arte   7: S7 – Niedernstöck en
Beik arte   8: S8 – Esperk e
Beik arte   9: S9 – Lutter
Beik arte 10: S10 – Nöpk e/Dudensen

Ve rfahre nsab lauf
Präam b e l und  Ausfe rtigung d e s Fläc he nnutzungsplans

Auf Grund des § 1 Abs. 3 des Baugesetz buches (BauGB) i.d.F. der Bek anntmachung
vom 23.09.2004 (BGBl.1 S.2414) in der z ur Zeit geltenden Fassung und des Niedersächsischen
Kommunalverfassungsgesetz es § 58 NKomV G i.d.F. vom 23.10.2010 (Nds. GV Bl. S.576)
in der z ur Zeit geltenden Fassung hat der Rat der Stadt Neustadt a. Rbge. den sachlichen 
T eil-Flächennutz ungsplan "W indenergie" durch Beschluss festgestellt.

Neustadt a. Rbge., den 29.09.2016
Stadt Neustadt a. Rbge.
Der Bürgermeister

......................................
U we Sternbeck

Der Rat der Stadt Neustadt a. Rbge. hat in 
seiner Sitz ung am 06.03.2014 die Aufstellung 
des sachlichen T eil-Flächennutz ungsplans 
"W indenergie" beschlossen. 
Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß 
§ 2 Abs. 1 BauGB am 11.03.2014 
ortsüblich bek anntgemacht worden.

Neustadt a. Rbge., den 29.09.2016

V ervielfältigungsvermerk
Kartengrundlage (Beik arten):
Liegenschaftsk arte 1 : 1.000 (ALKIS)
Q uelle:
Ausz ug aus den Geobasisdaten der 
Niedersächsischen V ermessungs- und 
Katasterverwaltung,
Erlaubnisvermerk :
V ervielfältigungserlaubnis für die 
Stadt Neustadt a. Rbge. erteilt durch das 
Landesamt für Geoinformation und 
Landesvermessung Niedersachsen (LGLN),
Regionaldirek tion H annover
am 18.07.1994
Az.: B 2 - A 31/94

Der Rat der Stadt Neustadt a. Rbge. hat in 
seiner Sitz ung am 03.09.2015 dem Entwurf des 
sachlichen T eil-Flächennutz ungsplans "W ind-
energie" und der Begründung z ugestimmt und 
die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB beschlossen.
O rt und Dauer der öffentlichen Auslegung 
wurden am 19.09.2015 ortsüblich bek annt-
gemacht.
Der Entwurf des sachlichen T eil-Flächen-
nutz ungsplans "W indenergie" und der 
Begründung sowie die wesentlichen umwelt-
bezogenen Stellungnahmen und Informationen 
haben vom 28.09. bis 28.10.2015 gemäß 
§ 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen.

Neustadt a. Rbge., den 29.09.2016

Stadt Neustadt a. Rbge.
Der Bürgermeister

......................................
U we Sternbeck

Stadt Neustadt a. Rbge.
Der Bürgermeister

......................................
U we Sternbeck

Der Rat der Stadt Neustadt a. Rbge. hat in 
seiner Sitz ung am 02.06.2016 dem Entwurf des 
sachlichen T eil-Flächennutz ungsplans "W ind-
energie" und der Begründung z ugestimmt und 
die erneute öffentliche Auslegung gemäß 
§ 4a Abs. 3 Satz 1 BauGB beschlossen.
O rt und Dauer der erneuten öffentlichen Ausle-
gung wurden am 07.06.2016 ortsüblich 
bek anntgemacht.
Der Entwurf des sachlichen T eil-Flächen-
nutz ungsplans "W indenergie" und der 
Begründung sowie die wesentlichen umwelt-
bezogenen Stellungnahmen und Informationen 
haben vom 20.06. bis 20.07.2016 gemäß 
§ 3 Abs. 2 BauGB i.V .m. § 4a Abs. 3 BauGB 
öffentlich ausgelegen.

Neustadt a. Rbge., den 29.09.2016

Stadt Neustadt a. Rbge.
Der Bürgermeister

......................................
U we Sternbeck

Der Rat der Stadt Neustadt a. Rbge. hat nach
P rüfung der Stellungnahmen gemäß § 4 
Abs. 1 u. 2 und § 3 Abs. 1 u. 2 BauGB den sach-
lichen T eil-Flächennutz ungsplan "W indenergie" 
in seiner Sitz ung am 15.09.2016 festgestellt.
Die Begründung und die z usammenfassende
Erk lärung haben an dieser Beschlussfassung
teilgenommen.

Neustadt a. Rbge., den 29.09.2016

Der sachliche T eil-Flächennutz ungsplan
"W indenergie" ist mit V erfügung
(Az. 61.03-21101-T eil-FNP -W ind/12-6/16)
vom heutigen T age unter Auflagen gemäß 
§ 6 BauGB genehmigt. Der k enntlich
gemachte T eilbereich ist gemäß § 6 Abs.3
BauGB von der Genehmigung ausgenommen
(lt. Anlage Genehmigungsverfügung).

H annover, den 14.12.2016

Der sachliche T eil-Flächennutz ungsplan
"W indenergie" wird hiermit ausgefertigt. Die 
Übereinstimmung mit der beschlossenen 
und genehmigten Fassung wird hiermit 
bestätigt.

Neustadt a. Rbge., den 28.02.2017

Die Genehmigung des sachlichen T eil-
Flächennutz ungsplans "W indenergie" wurde 
gemäß § 6 Abs. 5 BauGB am 01.04.2017 in 
der H annoverschen Allgemeinen Zeitung - 
Leine-Zeitung - ortsüblich bek anntgemacht.
Der sachliche T eil-Flächennutz ungsplan 
"W indenergie" ist damit am 01.04.2017 
wirk sam geworden.

Neustadt a. Rbge., den 03.04.2017

Die V erletz ung von V erfahrens- oder Form-
vorschriften beim Zustandek ommen des 
sachlichen T eil-Flächennutz ungsplans 
"W indenergie" ist gemäß § 215 BauGB 
nicht geltend gemacht worden.

Neustadt a. Rbge., den __.__.____

Es gelten die V orschriften über die Geltend-
machung der V erletz ung von V erfahrens- und 
Formvorschriften, von Mängeln der Abwägung
und von sonstigen V orschriften einschließlich 
ihrer Fristen nach dem Baugesetz buch
in der z urz eit geltenden Fassung.

Stadt Neustadt a. Rbge.
Der Bürgermeister

......................................
U we Sternbeck

Genehmigungsbehörde
Region H annover
im Auftrag

......................................

Stadt Neustadt a. Rbge.
Der Bürgermeister

......................................
U we Sternbeck

Stadt Neustadt a. Rbge.
Der Bürgermeister
im Auftrag

......................................

Stadt Neustadt a. Rbge.
Der Bürgermeister
im Auftrag

......................................

Siegel

ABSCH RIFT
redak tionell abgeschlossen am 28.02.2017

P lanverfasser: P lan und Recht GmbH  – 
P rof. Dr. G. Schmidt-Eichstaedt, Dr. A. Reiß,

____________________________________
   P rof. Dr. G. Schmidt-Eichstaedt

Siegel

Siegel

gez. i.V . Schillack

gez . i.V . Schillack

gez . i.V . Schillack gez . i.V . Schillack

gez . i.V . Schillack

gez . Schmidt-Eichstaedt

I. PLAN UN GSRECHTLICHE DARSTELLUN GEN
1. ART  DER BAU LICH EN NU T ZU NG
§ 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB i.V .m. § 1 Abs. 1 Nr. 4 BauNV O
                    Sonderbauflächen Zweck bestimmung "Konz entrationsfläche 
                    W indenergienutz ung" mit Nummerierung

2. SO NST IGE P LANU NGSRECH T LICH E DARST ELLU NGEN
                    Grenz en des räumlichen Geltungsbereichs des sachlichen 
                    T eil-Flächennutz ungsplans, z ugleich Grenz e des Stadtgebietes 
                    Neustadt a. Rbge. sowie dessen Gemark ungen

II. N ACHRICHTLICHE ÜBERN AHMEN
1. H AU P T V ERSO RGU NGSLEIT U NGEN
§ 5 Abs. 2 Nr. 4 und Abs. 4 BauGB
                    110/220-k V -Leitungen (oberirdische Leitung)
                    Gasleitungen (unterirdische Leitung)
                    H ubschraubertiefflugk orridore

2. FLÄCH EN FÜR DEN ÜBERÖRT LICH EN V ERKEH R 
U ND DIE ÖRT LICH EN H AU P T V ERKEH RSZÜGE
§ 5 Abs. 2 Nr. 3 und Abs. 4 BauGB
                    Straßenverk ehrsflächen
                    Gleisanlagen und Schienenwege

3. W EIT ERE NACH RICH T LICH E ÜBERNAH MEN
§ 5 Abs. 4 BauGB
                    Naturpark ("Steinhuder Meer") gemäß § 20 NAGBNatSchG
                    Fließgewässer 1. und 2. O rdnung
                    W asserschutz gebiete Zone I
                    W asserschutz gebiete Zone II
                    W asserschutz gebiete Zone III
                    Rohstoffsicherungsgebiete 2. O rdnung

III. SON STIGE PLAN ZEICHEN
                    bebaute oder genehmigte noch nicht bebaute
                    W indenergieanlagenstandorte
                    Siedlungsflächen mit O rtsbez eichnung
                    W ald (teilweise Sonderbauflächen überlagernd)
                    Moor
                    W asserflächen
                    von der Genehmigung ausgenommene Fläche
                    Abgrenz ungen der Beik arten

Außer den in der P räambel genannten Rechtsgrundlagen gilt die V erordnung über die bauliche 
Nutz ung der Grundstück e (Baunutz ungsverordnung - BauNV O ) in der Fassung der 
Bek anntmachung vom 23.01.1990 (BGBl. I, S. 132), z uletz t geändert durch Artik el 2 des 
Gesetz es vom 11.06.2013 (BGBl. I, S. 1548, 1551 f)

gez. Klimach

Siegel

gez. Sternbeck

Siegel

gez. P lein

Siegel


